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Rechtsfragen der 
wunscherfüllenden 
Medizin 

Die Deutsche Gesellschaft für Medi-
zinrecht (DGMR) e.V. hat im Oktober 
2008 ihren 12. Einbecker Workshop 
unter dem Titel „Die Verbesserung 
des Menschen – Tatsächliche und 
rechtliche Aspekte der wunscherfül-
lenden Medizin“ durchgeführt. Als 
Tagungsergebnis wurden die nachfol-
genden Empfehlungen verabschie-
det:

I. Definition
Wunscherfüllende Medizin bezeich-
net jede Art von nicht medizinisch 
indizierten Eingriffen in den mensch-
lichen Organismus mit dem Ziel der 
Verbesserung, Veränderung oder Er -
haltung von Form, Funktion, kogniti-
ven Fähigkeiten oder emotionalen 
Befindlichkeiten (sog. Enhancement), 
die unter ärztlicher Verantwortung 
durchgeführt werden. Dazu zählen 
insbesondere operative, pharmakolo-
gische, biotechnische (z.B. neurobio-
nische) und gentechnische Maßnah-
men. Dabei kommen häufig Subs-
tanzen und Verfahren zum Einsatz, 
die ursprünglich zur Behandlung und 
Prävention von Krankheiten entwi-
ckelt wurden. 

II. Tatsächliche Aspekte
1. Ästhetisch-chirurgische und ästhe-

tisch-dermatologische Eingriffe 
(z.B. Facelift, Implantationen, Unter-

spritzungen, Fettabsaugen, Botu-
linumtoxin-Injektionen), die aus-
schließlich auf Wunsch des Pati-
enten durchgeführt werden, haben 
gerade in jüngster Zeit weite Ver-
breitung gefunden.

2. Medikamente werden im Rahmen 
des psychischen Enhancements 
zur Beeinflussung kognitiver Fähig-
keiten oder emotionaler Befind-
lichkeiten von Menschen einge-
setzt (z.B. zur Steigerung der men-
talen Leistungsfähigkeit, zur Empa-
thieförderung, zur Stimmungs auf-
hellung). Beim physischen Enhan-
cement be  einflussen Medikamen  - 
te körperliche Funktionen (z.B. 
Ausdauer und Kraft durch Doping, 
Wachstum, Potenz, Appetit, Anti-
Aging).

3. Neurobionisches Enhancement 
umschreibt die noch im Experi-
mentalstadium befindliche Inge-
brauchnahme oder Implantation 
elektronischer Hilfsmittel in das 
Zentralnervensystem mit dem Ziel, 
menschliche Fähigkeiten zu erwei-
tern (z.B. Entwicklung supersen-
sorischer Fähigkeiten, Ausweitung 
der Gedächtnisfunktion, Modula-
tion persönlicher Eigenschaften).

4. Genetisches Enhancement betrifft 
Veränderungen der Erbsubstanz. 
Hierbei kann es sich um gentech-
nische Maßnahmen bei Einzelper-
sonen (z.B. im Sport durch Gen-
doping) oder um denkbare Ein-
griffe in die Keimbahn mit Aus-
wirkungen auf zukünftige Gene-
rationen handeln.

III. Rechtliche Aspekte
1. Die Maßnahmen des Enhance-

ments werden grundsätzlich von 
dem verfassungsrechtlich garan-
tierten Recht auf Selbstbestim-
mung im Bereich der körperlich-
seelischen Integrität erfasst. Es 
wird begrenzt durch den Schutz 
der Rechte Dritter, z.B. im Bereich 
der Fortpflanzungsmedizin, und 
durch kollidierende Gemeinwohl-
interessen, z.B. wirtschaftliche 
Überstrapazierung der Solidarge-
meinschaft durch medizinisch 
indizierte Folgebehandlungen.

2. Für Maßnahmen der wunscherfül-
lenden Medizin bestehen beson-
ders umfassende Aufklärungs-
pflichten über deren Risiken und 
Nebenwirkungen. Zudem muss 
über mögliche rechtliche, psycho-
soziale und wirtschaftliche Folgen 
informiert werden, zu denen auch 
die Kosten der Behandlung etwa-
iger Komplikationen der durchge-
führten Eingriffe gehören.

3. Bei bestimmten gravierenden oder 
irreversiblen Maßnahmen sollten 
in Anlehnung an § 1631 c BGB 
(Verbot der Sterilisation Minder-
jähriger) Mindestaltersgrenzen 
eingeführt werden. Für andere 
gravierende oder irreversible Maß-
nahmen bei Kindern und Jugend-
lichen wäre gegebenenfalls auch 
an vormundschaftsgerichtliche Kon-
trollen der elterlichen oder eige-
nen Entscheidung zu denken.

4. Verträge über Leistungen der 
wunscherfüllenden Medizin sind 
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Die Spezialisierung in der heutigen 
Hochleistungsmedizin hat dazu ge -
führt, dass die Kompetenz zur Beur-
teilung unklarer Verletzungen regel-
mäßig in den Händen der Rechts-
medizin liegt: zum Beispiel nach Kin-
desmisshandlungen, Vergewaltigung, 
häuslicher Gewalt und anderen Kör-

perverletzungsdelikten. Die Erfah-
rung der vergangenen Jahre zeigt, 
dass die Hemmschwelle zur Inan-
spruchnahme rechtsmedizinischer 
Dienstleistungen mit dem räumlichen 
Abstand zum nächsten Institut für 
Rechtsmedizin steigt: institutsferne 
Krankenhäuser oder niedergelassene 
Ärzte fordern aus nachvollziehbaren 
Gründen deutlich seltener eine rechts-
medizinische Beurteilung unklarer 
Verletzungen an, als zum Beispiel 
Universitätskliniken.

Von der rechtsmedizinischen Ein-
schätzung wird jedoch zum Beispiel 
bei fraglicher Kindesmisshandlung 
oft das weitere Vorgehen abhängig 
gemacht (stationäre Aufnahme, Infor-
mation des Jugendamtes, Anzeige 
bei der Polizei). Gynäkologische Unter-
suchungen nach Vergewaltigung 
sollten nur gemeinsam mit einem 
Rechtsmediziner erfolgen.

Wir haben uns gefragt, welche 
neuen Wege beschritten werden 

grundsätzlich als Dienstverträge 
zu qualifizieren, auch wenn sie 
zum Teil werkvertragliche Elemen-
 te enthalten.

5. Auch bei Maßnahmen der wun-
scherfüllenden Medizin unterliegt 
der Arzt der ärztlichen Berufsord-
nung. Diese ist auch anwendbar 
und zu beachten, wenn der Arzt 
außerhalb der Heilkunde – auch 
im gewerblichen Bereich (Well-
ness, Ernährungsberatung) – tätig 
wird. Die Kammer- und Heilbe-
rufsgesetze der Länder sowie die 
Berufsordnungen der Landesärz-
tekammern sollten entsprechende 
Klarstellungen enthalten.

6. Die Durchführung bestimmter 
 Eingriffe der wunscherfüllenden 
Medizin sollte nur besonders wei-

tergebildeten Ärzten bestimmter 
Fachgebiete vorbehalten werden 
oder einen speziellen Fachkunde-
nachweis erfordern.

7. Es ist zu empfehlen, die Auf-
nahme der ärztlichen Tätigkeit in 
Klinik und Praxis von dem Nach-
weis einer ausreichenden Berufs-
haftpflichtversicherung abhängig 
zu machen, die auch den Bereich 
der wunscherfüllenden Medizin 
erfasst, wenn solche Leistungen 
durchgeführt werden.

8. Die Leistungsbeschränkung in  
§ 52 Abs. 2 SGB V (angemessene 
Beteiligung an den Kosten einer 
Folgeerkrankung), welche nur bei 
einer medizinisch nicht indizierten 
ästhetischen Operation, einer 
Tätowierung oder einem Piercing 

Anwendung finden soll, stellt eine 
Diskriminierung dieser Versicher-
ten und damit einen Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz 
des Art. 3 Abs. 1 GG dar. Es ist 
daher eine Änderung dieser Norm 
zu empfehlen. Der Rechtsgedanke 
des § 52 Abs. 2 SGB V, nämlich 
die Übernahme von Eigenverant-
wortung durch die Versicherten, 
sollte den Gesetzgeber nicht dazu 
veranlassen, das Solidaritätsprin-
zip in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung weiter einzuschrän-
ken. 

Das Präsidium der DGMR e.V.
Der Präsident, Rechtsanwalt Dr. A. Wienke
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